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GEMEINDE SCHIFFDORF B-PLAN NR. 115 "GEWERBEGEBIET SUDLICH DES GEWERBEPARKS"

Ziel und Inhalt der Planung

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Schiffdorf hat in seiner Sitzung am 24.03.2025 den Auf-
stellungsibeschluss fir den Bebauungsplan Nr. 115 "Gewerbegebiet stdlich des Gewerbeparks',
Orschaft Schiffdorf gefasst, um die planungsrechtlichen Voraussetzungen fUr die Entwicklung eines
Gewerbegebietes zu schaffen. Der Rat der Gemeinde Schiffdorf hat den Bebauungsplan Nr. 115
"Gewerbegebiet sudlich des Gewerbeparks", Ortschaft Schiffdorf in seiner Sitzung am 07.10.2025
als Satzung beschlossen.

Der rdumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 115 "Gewerbegebiet sudlich des Ge-
werbeparks', Ortschaft Schiffdorf umfasst die Flursticke 239, 241 und 167/1 sowie Teilfldchen der
FlurstGcke 235, 236, 237, 238, 257 sowie 167/2, Flur 11 der Gemarkung Schiffdorf. Der rGumliche
Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 115 "Gewerbegebiet sudlich des Gewerbeparks, Ort-
schaft Schiffdorf weist insgesamt eine FidchengrélRe von rund 2,244 ha auf. Mit Bekanntmachung
des Bebauungsplanes Nr. 115 gemdal § 10 BauGB treten entgegenstehende Festsetzungen im
Bereich des Bebauungsplanes Nr. 26 ,Gewerbegebiet Schiffdorf* auBer Kraft,

Das Plangebiet liegt im Suden der Ortschaft Schiffdorf westlich der StraBe "Am Fernsehturm" sowie
ostlich des Dullmannsweges. Im Norden und Osten grenzt ein Gewerbegebiet an, in dem ver-
schiedene Branchen wie z. B. Kfz-Gewerbe/ Lackiererei, Elekirotechnik, Bau- und Bauausbauge-
werbe, Bau- und Rohstoffhandel, Metallbaubetrielbe, Dienstleistungsioetriebe, eine Reitanlage und
GroR- und Einzelhandel existieren. Charakteristisch sind hier funktionale, eingeschossige Betrielos-
und Geschdaftsgebdude mit angegliederten, z. T. sehr umfangreichen Stellplafz-, Zufahrts- und Au-
Renlagerfléchen. Zum Teil finden sich ndrdlich des Plangebietes auch betriebsbezogene Wohn-
hduser. Hervorzuheben sind die 6stlich des Plangebietes existierenden groBvolumigen, hdheren
Gewerbehdallen und Betriebsgebdude eines Untemehmens, das sich auf Schiffsausristungen spe-
zidlisiert hat. Aufgrund der Nutzungsstrukturen variieren die Baustile, Baumaterialien und Dachnei-
gungen im Bereich bestehender Gewerbebetriebe in einer groBen Bandbreite, so dass sich kein
einheitliches Erscheinungsbild vermitteln Iasst. Stdlich des Plangebietes finden sich landwirtschaft-
liche Nutzflachen, wahrend sich im Westen das auf dem Gebiet der Stadt Bremerhaven liegende
Wohngebiet am Dullmannsweg erstreckt. Ostlich befindet sich femer das Betriebsgeldnde mit dem
163 m hohen Fermnseh- und Funkturm, einem eingeschossigen Betriebsgelbdude sowie befestigten
AuRenflchen.

Unmittelbar nérdlich des Plangebietes existieren eine Reitanlage, das Geldnde des Bauhofes der
Gemeinde Schiffdorf sowie der Standort eines Bauunternehmens. Die sUdlich dieser gewerblichen
Strukturen liegenden Grundstucke, die Teil des Plangebietes sind, umfassen zum einen den Pad-
dock der Reitanlage sowie eine zugeordnete groBere Standweide fUr die Pferdehaltung. Zum an-
deren ist sudlich des Bauunternehmens eine Grunfldche mit Rasen angelegt worden. Der Uber-
wiegende Teil des Plangebietes ist jedoch durch infensiv genutzte, gehdlzfreie Ackerfldchen ge-

pragt.

Die ErschlieBung der im Plangebiet liegenden Ackerfldchen erfolgt Uber die ostlich verlaufende
StraBe "Am Fernsehturm®, wahrend die unbebauten Grundsticke im Norden Uber die angrenzen-
den Gewerbegrundsticke erreichbar sind. Die Strale "Am Fernsehturm" ist im Bereich des Gewer-
beparks gut ausgebaut und wird partiell von ortsbildprédgenden Laubbdumen begleitet.

Mit der Bauleitplanung wird das Ziel verfolgt, im Plangebiet weiteren Gewerbefldchen fUr die
Neuansiedlung von Unternehmen zur Verflgung zu stellen und somit die anhaltende Nachfrage
nach Gewerbestandorten zu decken. Das Planungskonzept sieht im Bereich des Flursticks 167/1
derzeit die Errichtung gréRerer Gewerbehallen fUr die Vermietung unterschiedlich grolRer Lager-
fldchen, den Bau und den Betrieb einer Kfz-Waschanlage mit Waschboxen sowie ggf. weitere
gewerbliche Nutzungen wie z. B. eine Kfz-Aufbereitung, Vermietung von Anhdngem, vor.

Des Weiteren sollen den nérdlich des Plangebietes liegenden Gewerbebetrieben und dem Bau-
hof der Gemeinde mit der Umwandlung der im Bebauungsplan Nr. 26 bislang festgesetzten
Fldche fUr MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natfur und Landschaft sowie
der Grunfléche in Fidchen des Gewerbegebietes Expansionsmaoglichkeiten erdffnet werden. Zu-
gleich wird damit eine effizientere Ausnutzung des bestehenden Gewerbegebietes erreicht und
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die bereits ausgelbte Nutzung im Bereich der Reitanlage erhalten. Die Planung wird somit zur
langfristigen wirtschaftlichen Sicherung der vorhandenen Unternehmensstandorte beitragen.

Berlcksichtigung der Umweltbelange

Um die Belange von Natur und Landschaft den gesetzichen Anforderungen (BauGB, UVPG
BNatSchG, NAGBNatSchG) entsprechend in der verbindlichen Bauleitplanung zu berlcksichtigen,
ist ein Umweltbericht nach § 2a BauGB erarbeitet worden. Ferner sind eine Schallitechnische Unter-
suchung, ein Entwdasserungskonzept und ein Geotechnischer Bericht erarbeitet worden. Die Pla-
nung umfasst zudem eine artenschutzrechtliche Betrachtung.

Schutzgut Arten und Lebensgemelnschaften

Die planungsbedingte Nutzung der im rechtsverbindlichen Bebauungsplan Nr. 26 festgesetzten
Gewerbegebietsfladchen im Norden des Plangebietes fuhrt nicht zu erheblichen Auswirkungen, da
hier bereits eine Belbauung vorhanden oder aufgrund der rechtsverbindlichen Planung zuldssig ist.

Die im rechtsverbindlichen B-Planes Nr. 26 festgesetzten Fldchen fur MaBnahmen zum Schutz, zur
Pflege und Entwicklung von Natfur und Landschaft sowie eine Grunfldche werden im Rahmen der
Planung in Gewerbefldche umgewandelt. Die im Belbauungsplan Nr. 26 festgelegten Gehdlzpflan-
zungen sind jedoch nicht umgesetzt worden, so dass die potenziellen Wertigkeiten bzw. Funktions-
verluste im Rahmen der Eingriffsbilanzierung berlcksichtigt werden. Gleichwohl werden durch kunf-
fige Inanspruchnahme vorhandener Scherrasen- und Weidefldchen sowie der Fidchen einer Reit-
anlage (Paddock) als Eingriffe berucksichtigt. Da diese Biotope nur eine geringe Bedeutung fur
Arten und Lebensgemeinschaften aufweisen, sind jedoch nur geringe Auswirkungen auf das
Schutzgut Arfen und Lebensgemeinschaften zu erwarten.

Die Inanspruchnahme der strukturarmen Ackerfléchen im SGden des Plangebietes ist mit geringen
Beeintrdchtigungen des Schutzgutes Arten und Lebensgemeinschaften verbunden, da die dkolo-
gische Bedeutung der Ackerfldchen gering ist.

Das Plangebiet weist aufgrund der gewerblichen Nutzungen sowie der intensiv genutzten Ackerfla-
chen keine besondere Bedeutung fur Brut- und Gastvdgel sowie Fledermduse auf.

Planungsbedingt werden weder Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Naturpark- und National-
parkfldche, geschutzte Landschaftsbestandteile, Natura2000-Gebiete noch geschtitzte Biotope
nach § 30 BNatSchG oder Biotope der ,Erfassung fur den Naturschutz wertvollen Bereiche™ betrof-
fen. Die geltende Satzung zum Schutz der orts- und landschaftsbildprégenden Baume innerhalb
der Gemeinde Schiffdorf, Landkreis Cuxhaven (Baumschutzsatzung) vom 12.07.2012 ist zu beach-
fen.

Zur Vermeidung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbest@nden nach §§ 39 und 44 Bundesno-
turschutzgesetzes (BNatSchG) ist vor Beginn der BaumaBnahmen auszuschlieBen, dass arten-
schutzrechtliche Bestimmungen verletzt werden und es zu verbotenen Handlungen gemai § 44
Abs. 1 BNatSchG kommit. Ist nicht auszuschlieBen, dass Habitate besonders oder streng geschuiz-
fer Arten betroffen werden, so ist unverziglich die Untere Naturschutzbehdrde des Landkreises
Cuxhaven zu informieren und das weitere Vorgehen abzustimmen.

Die Bdume im Bereich der StralRe ,Am Fernsehturm® sollen erhalten werden. Daher solite wéhrend
der gesamten Zeit der Bautdfigkeiten im Bebauungsplangebiet der Schutz baustellennaher
Baume geman DIN 18920 (Schufz von Baumen bei BaumaBnahmen) im baustellennahen Bereich
zu gewdhrleisten.

Bei der Planung und Errichtung von Photovoltaikanlagen sind vorhandene und geplante Gehdlze
zu berucksichtigen. Nicht als zuldssige Pflegemalnahmen gemdl § 39 Bundesnaturschutzgesetz
(BNatSchG) gilt die Entnahme oder die EinkUrzung von B&umen und Strauchem mit dem Ziel, die
Verschattung von Photovoltaikanlagen zu reduzieren.

Schutzgut Boden
Durch die geplante bauliche Entwicklung werden die Bodenstrukturen und -funktionen in den bis-

lang unbebauten Bereichen durch den Abtrag des Oberbodens, die baubedingten Versiegelun-
gen und die Anlage einer Regenrickhaltung beeintrdchtigt. Insofern werden sich erhebliche pla-
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nungsbedingte Eingriffe in das Schutzgut Boden ergeben. Allerdings sind planungsbedingt weder
Bo&den mit besonderen Standorteigenschaften noch besonderer Naturndhe oder hoher Boden-
fruchtbarkeit betroffen.

Die Inanspruchnahme der im rechtsverbindlichen Bebauungsplan Nr. 26 "Gewerbegebiet Schiff-
dort" bereits festgesetzten Gewerbegebietsfidchen ist nicht mit Eingriffen in das Schutzgut Boden
verbunden, zumal eine Ethéhung der Grundfléichenzahl (einschl. der Uberschreitungsmaglichkeit
nach § 19 Abs. 4 BauNVvVO) planungsbedingt nicht vorgesehen ist.

BeeintrAchtigungen der Filter- und Pufferfunktion k&nnen durch die Beachtung der Wasserschutz-
gebietsverordnung flr das Wasserwerk "Wulsdorf' vermieden werden.

Schutzgut Wasser

Mit der Versiegelung verliert der Boden die Fahigkeit, Niederschlagswasser aufzunehmen und Uber
die Sickerung dem Grundwasser zuzufuhren. Infolgedessen kann die mit der Neubebauung ver-
bundene Flachenversiegelung zu einer Veringerung der Grundwasserneubildung und einer Erho-
hung des Oberflachenwasserabflusses fUhren. Da das Plangebiet jedoch keine besondere Bedeu-
tung fur die Grundwasserneubildung aufweist, sind die Auswirkungen zu relativieren. Zur Vermei-
dung von Schaden durch Starkregenereignisse ist im Plangebiet die Anlage von Regenruckhaltun-
gen zur Aufnahme und geordneten Ableitung des anfallenden Oberfldchenwassers vorgesehen.

Die Inanspruchnahme der im rechtsverbindlichen Bebauungsplan Nr. 26 "Gewerbegebiet Schiff-
dort" bereits festgesetzten Gewerbegebietsfidchen fUhrt nicht zu einer Erndhung des Oberfldchen-
wasserabflusses und zu Eingriffen in das Schutzgut Wasser, da eine Ethéhung der Grundfldchenzahl
(einschl. der Uberschreitungsmoglichkeit nach § 19 Abs. 4 BauNVO) planungsbedingt nicht erfolgt.

Um Beeintr&chtigung des Wasserschutzgebietes fur das Wasserwerk "Wulsdorf" zu vermeiden, sind
die Vorschriften und Verbote der Wasserschutzgebietsverordnung fur die Schutzzone lll b zu beach-
fen.

Flie- und Stillgewdasser sind planungsibedingt nicht betroffen.

Schutzgut Klima und Luft

Erhebliche negative Auswirkungen auf das Schutzgut Kliima und Luft sind mit der Planung nicht
verbunden, da die Fidchen des Plangebietes aufgrund der vorhandenen Bebauung und der Nut-
zungsstrukturen keine besonderen klimatischen Funktionen aufweisen.

Die Errichtung von Photovoltaik-Anlagen auf den D&chern neuer Gebdude wirkt sich durch die
Nufzung regenerativer Energien zur Eigenversorgung positiv auf das Schutzgut Klima und Luft aus.

Schutzgut Landschafts- und Ortsbild

Mit der Redlisierung des Gewerbegebietes wird sich das Landschafts- und Ortsbild verdndem, da
bislang unbebaute FiGdchen in Anspruch genommen werden und die gewerbliche Nutzung nach
Suden ausgedehnt wird. Aufgrund der erheblichen Vorbelastung durch den existierenden, weithin
sichtbaren Femsehturm, die vorhandene Pragung durch den Gewerbepark und die dstlich liegen-
den groRBvolumigen, hdheren Gewerbehallen sind die negativen Auswirkungen auf das Land-
schafts- und Ortsbild jedoch in gewissem Umfang zu relativieren. Durch die vorgesehene randliche
Eingrinung der Neubebauung im Westen werden die Auswirkungen auf das Landschafts- und
Ortsbild zudem vermindert und eine Abstandsfldche zum Wohngebiet ,Dullmannsweg™ geschaf-
fen.

Auf eine Eingrunung der gewerblichen Erweiterungsfléchen im Stiden des Plangebietes ist verzich-
tet worden, da hier im stadtelbbaulichen Entwicklungskonzept der Gemeinde Schiffdorf eine Fortset-
zung bzw. Erweiterung des Gewerbegebietes vorgesehen ist, so dass die kUnftig angrenzenden
Belbauungsstrukturen den Ortsrand bilden werden. Eine funktionale und bauliche Verbindung
durch PflanzmaBnahmen soll daher nicht behindert werden.

Schutzgut Mensch und sonstige Sachguter
Um potenzielle Immissionskonflikte zwischen schutzbedurfigen Wohnnutzungen und Gewerbege-

bietsentwicklung zu vermeiden und gesunde Wohn- und Arbeitsverhditnisse zu gewdhrleisten, ist
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eine Schalltechnische Untersuchung (fed GmibH 05.2025) erstelit. Das Gutachten kommt zu dem
wesentlichen Ergebnis, dass schadliche Umwelteinwirkungen durch Gerdusche im Sinne des Bim-
SchG, die nach Art, AusmaB oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder er-
hebliche Belastigungen fur die Nachbarschaft herbeizufiinren, aufgrund der vorliegenden Planung
nicht zu erwarten sind.

Baudenkmale werden planungsbedingt nicht beeintrachtigt.

Da im Plangebiet sowie der Umgebung das Vorkommen von archdologisch wertvollen Boden-
denkmalen verzeichnet ist, durfen hier Erdarbeiten nur nach den Vorgaben der Archdologischen
Denkmalpflege des Landkreises Cuxhaven durchgefihrt werden.

Schutzgut FiGche

Mit der Planung werden sowohl bereits bebaute bzw. bebaubare Flichen des Gewerbegebietes
als auch unbebaute Ackerfldchen in Anspruch genommen. Des Weiteren kdnnen Rasenaredle,
Paddockflachen und eine Standweide kunftig bebaut werden. Die Nutzung des unmitteloar an
den Siedlungsbereich angrenzenden Fldchenpotenzials fur die Erweiterung des Gewerbegebietes
ist aus Sicht der Gemeinde jedoch gerechtfertigt und mit Blick auf die Wirtschaftsentwicklung und
die Schaffung von Arbeitsplaizen hdher zu gewichten als den Belang zur Reduzierung des Frei-
fléchenverbrauches, der im Ergebnis einen Verzicht auf die Ausweisung von weiterem Bauland
bedeuten wirde.

Artenschutz

Unter der BerUcksichtigung der vorgesehenen Vermeidungsvorkehrungen ist im Hinblick auf die
Anforderungen der §§ 39 und 44 BNatSchG von einer artenschutzvertrdglichen Umsetzung der Plo-
nung auszugehen. Artenschutzrechtliche Verbotstatbestéinde werden planungsbedingt nicht aus-
geldst. Dabei ist auch zu berlcksichtigen, dass aufgrund der Vergleichbarkeit mit umliegenden
Biotopstrukturen bei einer Umsetzung der Planung die dkologische Funkfionsfanhigkeit im r&umlichen
Zusammenhang weiterhin gewanrt ist,

Vorkehrungen zur Vermeidung und Verminderung der planungsbedingten Beeintr&chtigungen von
Natur und Landschaft

Nachfolgend werden unter Berlcksichtigung der zu erwartenden Umweltauswirkungen der Pla-
nung geeignete Vorkehrungen zur Vermeidung und zur Verminderung der Beeintr&chtigungen
von Natur und Landschaft beschrieben:

e Festlegung von SchallschutzmaBnahmen - Ziel: Vermeidung von erheblichen Larmbelastun-
gen fur schutzwurdige Wohnbebauungen in der Umgebung, Wahrung gesunder Wohn- und
Arbeitsverhdlinisse

e Beachtung der Vorschriften der Schutzgebietsverordnung des Wasserwerkes "Wulsdorf', gedros-
selte Ableitung des anfallenden Oberfléchenwassers - Ziel: Vermeidung von negativen Auswir-
kungen auf das Schutzgut Wasser und die Trinkwasserversorgung

e Festsetzung von Fldchen fur das Anpflanzen von B&umen und Strduchern im Westen - Ziel: Ent-
wicklung von naturaumtypischen Gehdlzstreifen aus heimischen, standortgerechten Laubge-
hdlzen zur landschaftsgerechten Eingrinung der Neubebauung im Westen, Schaffung neuer
Lebensrdume fUr heimische Pflanzen- und Tierarten, Revitalisierung der Bodenfunkfionen, Ver-
besserung des Kleinklimas, Anlage einer Regenruckhaltung

e Berlcksichtigung artenschutzrechtlicher Belange - Ziel: Vermeidung artfenschutzrechtlicher Ver-
botstatbesténde nach § 44 BNatSchG

¢ MaBnahmen zur Oberfldchenwasserbewirtschaftung - Ziel: Vermeidung von Beeinfrdchtigun-
gen des Wasserschutzgebietes sowie von Abflussspitzen wdhrend Starkregenereignissen

e Beachtung der geltenden Baumschutzsatzung der Gemeinde Schiffdorf - Ziel: Vermeidung von
Beeintrdchtigungen des Schutzgutes Arfen und Lebensgemeinschaften sowie des Landschafts-
und Ortsbildes

Zum Schutz des Bodens wird vorsorglich darauf hingewiesen, dass gemdal § 7 Bundes-Boden-
schutzgesetz der GrundstuckseigentUmer oder derjenige, der Verrichtungen auf dem Grundstuck
durchfuhrt oder durchfuhren IGsst, die zu Verdnderungen der Bodenbeschaffenheit fuhren konnen,
verpflichtet ist, Vorsorge gegen das Entstenen schadlicher Bodenverdnderungen zu treffen, die
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durch die Nufzung auf dem Grundstuck oder in dessen Einwirkungsbereich hervorgerufen werden
kénnen.

Dem Entstehen von Bodenbeeintrachtigungen solite im Raohmen der BaumalRnahmen auch
durch geeignete MaBnahmen (z. B. schonender Abtrag von Oberboden, kein Vermischen von
Bdden unterschiedlicher Herkunft, Vermeidung von Verunreinigungen, schichtentreuer Auf- und Ab-
tfrag, Schutz verdichtungsempfindliicher Bbden durch Nutzung von Stahimatten) entgegengewirkt
werden.

AusglelchsmaBnahmen

Der Ausgleich planungsibedingter Eingriffe erfolgt zum einen innerhalb des Plangebietes Uber FIO-
chen fir das Anpflanzen von Bdumen, Strduchern und sonstigen Bepflanzungen. Zum andere
werden externe AusgleichsmaBnahmen im Bereich der gemeindeeigene Kompensationsfldche
im Bereich des Flurstcks 30/2, Flur 11, Gemarkung Wehdel sowie im anerkannten Kompensations-
fldchenpool "Am Holzurburger Moor" (Gemarkung Bederkesa) der Niedersdchsischen Landesfors-
ten durchgefluhrt.

Geprufte Planungsvarianten

Auf die Prafung von ErschlieBungsalternativen ist verzichtet worden, da die vorhandene StralRe
"Am Fernsehturm" genuifzt werden soll und die ErschlieBung der nérdlichen Fldchen Uber die
bestehenden Gewerbegrundstlcke erfolgt. Standortalternativen sind nicht gepruft, da das Plan-
gebiet der Erweiterung des bestehenden Gewerbegebietes dient und eine funktionale Verbin-
dung zwischen Bestand und Erweiterungsfléche entstehen soll.

Berlicksichtigung der Ergebnisse der Offentlichkeits- und Behérdenbeteiligung

Offentlichkeltsbeteiligung

Im Verfahren der frilhzeitigen Offentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB sowie der Offent-
lichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 2 BauGB sind keine Anregungen seitens der Offentlichkeit vorge-
fragen worden.

Beteiligung der Tréiger éffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 und 2 BauGB
Landkreis Cuxhaven

Archéologische Denkmalpflege

Im Plangebiet befindet sich die Fundstelle Schiffdorf 79 (Nr. der Arch. Landesaufnahme). Sie ist
durch zahlreiche Oberflichenfunde bekannt. Diese geben Hinweis auf eine Siedlung der Romi-
schen Kaiserzeit. Die Ausgrabung der benachbarten Fundstelle Schiffdorf 77 (Nr. der Arch. Lan-
desaufnahme) hat zahlreiche Hausgrundrisse aus dieser Zeit belegt. Dies ist auch fiir die Fundstel-
le 79 zu erwarten.

Das geplante Vorhaben bedeutet eine Zerstérung des Denkmalbestandes, der den Bestimmungen
des Niedersdchsischen Denkmalschutzgesetzes unterliegt.

Das Vorhaben kann nur realisiert werden, wenn die betroffene Flache zuvor archéologisch ausge-
graben wird. Zur Kalkulation des erforderlichen Umfangs sind Suchschnitte zu empfehlen. Diese
sind mit der Archédologischen Denkmalpflege des Landkreises Cuxhaven zu besprechen und zu
planen. Aus den Ergebnissen wird die GroRe der vor Baubeginn durchzufihrenden Grabung er-
sichtlich.

Flr die Ausgrabung ist eine darauf spezialisierte Grabungsfirma zu beauftragen. Die Kosten tragt
der Veranlasser gem. § 6.3 NDSchG. Die dafir erforderliche Grabungsgenehmigung ist von der
Archédologischen Denkmalpflege des Landkreises Cuxhaven auszustellen. Die Arch#dologische
Denkmalpflege kann auch Adressen entsprechender Grabungsfirmen zur Verfigung stellen.

Diese Auflage ist unter ,Textliche Festsetzungen* aufzunehmen.

Abwdgung der Gemeinde: Zur BerUcksichtigung der Belange der archdologischen Denkmal-
pflege wird in die Begrundung und die Planzeichnung folgender Hinweis aufgenommen: ,Im Plan-
gebiet befindet sich die Fundstelle 79 (Nr. der Archdologischen Landesaufnahme). Sie ist durch
zahlreiche Oberflachenfunde bekannt, die einen Hinweis auf eine Siedlung der R&mischen Kaiser-
zeit geben. Die Ausgrabung der benachbarten Fundstelle Schiffdorf 77 (Nr. der Arch&ologischen
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Landes-aufnahme) hat zahlreiche Hausgrundrisse aus dieser Zeit belegt. Dies ist auch fur die Fund-
stelle 79 zu erwarten.

Das geplante Vorhaben bedeutet eine Zerstérung des Denkmalbestandes, der den Bestimmun-
gen des Niedersdchsischen Denkmalschutzgesetzes unterliegt. Das Vorhaben kann nur realisiert
werden, wenn die betroffene FlGche zuvor archdologisch ausgegraben wird. Zur Kalkulation des
Umfanges sind Such-schnitte zu empfehlen. Diese sind mit der Archdologischen Denkmalpflege
des Landkreises Cuxhaven zu besprechen und zu planen. Aus den Ergebnisse wird die GroBe der
vor Baubeginn durchzufUhrenden Grabung ersichtlich. Fur die Ausgrabung ist eine darauf speziali-
sierfe Grabungsfirma zu beauftragen. Die Kosten tragt der Veranlasser gem. § 6 Abs. 3 NDSchG.
Die dafur erforderliche Grabungsgenehmigung ist von der Archdologischen Denkmalpflege des
Land-kreises Cuxhaven auszustellen.™

Die Belange der archdologischen Denkmalpflege werden somit in der Planung beachtet. Auf eine
textliche Festsetzung muss im Ubrigen verzichtet werden, da es hierfUr keine gesetzliche Ermachti-
gung in § 9 BauGB gibot.

Bereich Natur & ldndliche Raume

Eingriffsregelung

Aus naturschutzfachlicher und -rechtlicher Sicht bestehen keine grundséatzlichen Bedenken gegen
die Neuaufstellung des Bebauungsplanes Nr. 115 ,Gewerbegebiet siidlich des Gewerbeparks® der
Gemeinde Schiffdorf.

Im weiteren Verfahren sollten aus naturschutzfachlicher und -rechtlicher Sicht folgende Punkte an-
gepasst bzw. beriicksichtigt werden:

Im Bereich des gliltigen Bebauungsplanes Nr. 26 ,Gewerbegebiet Schiffdorf* sollte ein Radweg auf
einem Damm angelegt werden. Beiderseits des Weges hétte jeweils eine geschlossene Baumreihe
aus hochstdammigen Eichen angepflanzt werden sollen (Griinordnungsplan zum Bebauungsplan
Nr. 26 rém. |). Daran angrenzend sollten Sickermulden zur Aufnahme des Oberflaichenwassers

angelegt werden (Griinordnungsplan zum Bebauungsplan Nr. 26 rém. lla)). Der entstehende Bo-
denaushub sollten nérdlich zu den Sickermulden zu Wallen aufgeschittet werden und mit Baumen
und Strauchern bepflanzt werden (Griinordnungsplan zum Bebauungsplan Nr. 26 rém. lic)).

Waren die Eichenreihen entsprechend des Planes vor rund 30 Jahren umgesetzt worden, wére
eine Allee/Baumreihe des Siedlungsbereichs (HEA) vorhaben. Diese haben laut Osnabriicker Mo-
dell einen Wertfaktor von 1,6 bis 2,5.

Die angelegten Walle mit einer Hohe (vor Sackung) von 1,3 m bis 1,5 m Hohe mit ihrer Bepflan-
zung entsprechen von der Heckenstrukturen einer Wallhecke. Eine Baum-Strauch-Wallhecke
(HWM) hat nach dem Osnabriicker Modell einen Wertfaktor von 2,0 bis 3,5.

Die Bilanzierung sollte die Entwicklungsziele aus dem Griuinordnungsplan zum Bebauungsplan Nr.
26 sowie das zeitliche Umsetzungsdefizit (weitere Entwicklung von Pflanzungen) der letzten 30
Jahre bertcksichtigen. Die Bilanzierung sollte entsprechend angepasst werden.

Abwdgung der Gemeinde: Die Hinweise werden teilweise berdcksichfigt._Vorab ist anzumerken,
dass die fUr den ndrdlichen Teil des Plangebietes (GE 1, GE 2 und Teil des GE 3) vorgesehenen
grunordnerischen MaBnahmen des Bebauungsplanes Nr. 26 ,Gewerbegebiet Schiffdorf*, Ge-
meinde Schiffdorf bislang nicht umgesetzt wurden. Insoferm kann nur von einem fiktiven Ist-Zustand
der Pflege- und EntwicklungsmaBnahmen ausgegangen werden.

Aus dem zum Bebauungsplan Nr. 26 ersteliten Grinordnungsplan geht aus den grunordnerischen
MaBnahmen fur die 6ffentlichen Gran- und MaBnahmenflGchen (Nr. II @) und c)) eindeutig hervor,
dass der Plangeber nicht die Absicht hatte, eine Wallhecke im klassischen Sinne anzulegen. Der
beim Aushub der Sicker-Mulden anfallende Boden solite eingriffsnah flr die Aufschuttung eines
Dammes verwendet werden. Die Bepflanzung des Dammes solite mit standortgerechten Gehdl-
zen (Birke, WeiBdorn, Eberesche) erfolgen, so dass von der Entwicklung einer Strauch-/ Baum-Hecke
im Siedlungsbereich (HSE) auszugehen ist. Ein fur Wallhecken typischer Wall- und Gehdlzaufbbau
sowie PflegemaBnahmen (wie z. B. regelmdBiges Auf-den-Stock-setzen) sind im Grunordnungs-
plan zudem nicht vorgesehen worden. Unter BerlUcksichtigung der Entwicklungsziele und der anzu-
nehmenden heutigen Struktur der Gehdlzpflanzung ist davon auszugehen, dass die Strauch-Baum-
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Hecke bei einer Umsetzung einen dkologischen Wert von 2,0 Werteinheiten (WE) nach dem Osn-
abrucker Modell aufweisen wurde.

Im Bereich der Sickermulden ist davon auszugehen, dass sich halbruderale Gras- und Staudenflu-
ren feuchter Standorte (UHF) entwickelt hdtten, denen ein dkologischer Wertfaktor von 1,5 WE zu-
gemessen werden kann. Im Bereich der Fldchen fur das Anpflanzen von B&umen und Strduchern
im SUden des Bebauungsplanes Nr. 26 solite ein 3,00 m breiter durchgdngiger Geh-/ Radweg auf
einemn Damm angelegt werden. Der Gehwegbereich wdre mit einer versickerungsfahigen was-
sergebundenen Decke herzustellen und der Radweg wdre zu pflastern (s. Grinordnungsplan —
textliche Festsetzung Nr. I). Dem befestigten Weg (OVW) wurde somit auch bei einer versickerungs-
offenen Anlage keine 6kologische Bedeutung zukommen. Insofem ist ein Wertfaktor von 0,10 WE
als angemessen anzusehen. Beiderseits des Weges war vorgesehen, eine geschlossene Baumrei-
hen (Allee) aus Eichen anzulegen, die bei Berlcksichtigung einer entsprechenden langfristigen
Entwicklung als Baumreihe/ Allee des Siedlungsbereiches (HEA) mit einem ékologischen Wert von
2,0 WE zu charakterisieren ware.

Unter Berlcksichtigung der vorstehenden AusfUhrungen wird die Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung
far die Fidchen der Gemeinde Schiffdorf — FlurstlUcke 239, 241 sowie Teilfldchen der FlurstUcke
235, 236, 237, 238 und 257 sowie Teil des Flursticks 167/2 angepasst.

Im weiteren Verfahren sollten aus naturschutzfachlicher und -rechtlicher Sicht folgende Punkte an-
gepasst bzw. beriicksichtigt werden:

Die Entwicklung eines naturnahen Regenriickhaltebeckens wird angezweifelt, da es sich um ein
technisches Bauwerk handelt. Es sollte grundsatzlich ein entsprechendes Pflegekonzept vorgese-
hen werden, dass u.a. die Entwicklung von nach § 30 BNatSchG geschiitzten Biotopen verhindert.
Es wird vorsorglich darauf hingewiesen: Sollte sich durch unterlassene PflegemaRnahmen ein nach
§ 30 BNatSchG geschiitztes Biotop entwickelt haben und eine Pflege erforderlich werden, sind die
Bestimmungen des § 30 BNatSchG sowie des Artenschutzes gem. § 44 BNatSchG zu beriicksich-
tigen und Beeintrachtigungen oder Eingriffe auszugleichen.

Abwdgung der Gemeinde: Bei dem geplanten Regenrlckhaltebecken handelt es sich nicht um
ein technisches Bauwerk, welches sich durch einheitliche und kaum strukturierte Uferzonen mit Bo-
schungsneigungen von Uberwiegend 1 : 1, einer weitgehenden Verwendung von foten Baustoffen
wie Wasserbausteinen und einer intensiven Unterhaltung auszeichnen wurde.

Das im Westen des Plangebietes vorgesehene Regenruckhaltebecken ist gemal der textlichen
Festsetzung Nr. 6 dagegen naturnah mit unterschiedlich gestalteten, gebuchteten Uferbereichen
mit flachen B&schungen mit Neigung ca. 1:3 bis 1:5 zu gestalten. Flr notwendige Befestigungen
sind organische Baustoffe zu verwenden. Das Regenrickhaltebecken ist zudem extensiv zu pfle-
gen.

Mit Ausnahme eines 3,00 m breiten Wartungsweges ist in den Bdschungsbereichen des Regen-
rickhaltebeckens eine Ansaat mit einer zertifizieren regionalen Saatgutmischung in Form eines
Blumen-Krauter-Klimarasen (20% Blumen/ 80% Gréser) oder einer Blumenwiese (50% Blumen/ 50%
Graser), Ursprungsgebiet UG 1 ,Nordwestdeutsches Tiefland™ durchzufUhren. Auf der FiGche ist ein
einmaliger Schnitt pro Jahr zuldssig. Das Ausbringen von Dingem und Pestiziden ist unzuldssig.

Insofermn werden mit der textlichen Festsetzung Nr. 6 sowohl die nafurnahe Gestaltung und extensive
Pflege des Regenruckhaltebeckens als auch der Pflegerahmen fur die Ufer- und B&schungszonen
festgesetzt. Ergdnzend wird aufgenommen, dass die Bestimmungen des Artenschutzes nach § 44
BNatSchG und des § 30 BNatSchG zu bertcksichtigen sind, sofern sich ein geschutztes Biotop nach
§ 30 BNatSchG entwickeln solite.
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Regionalplanung

Die Regionalplanung verweist auf Abschnitt 2.3 Ziffer 02 Satz 3 Landes-Raumordnungsprogramm
Niedersachsen:

»Als EinzelhandelsgroBprojekte gelten auch mehrere selbstiandige, ggf. jeweils fiir sich
nicht groRflachige Einzelhandelsbetriebe, die rdumlich konzentriert angesiedelt sind oder
angesiedelt werden sollen und von denen in ihrer Gesamtbetrachtung raumbedeutsame
Auswirkungen wie von einem EinzelhandelsgroBprojekt ausgehen oder ausgehen kénnen
(Agglomerationen).“

Dieses Ziel der Raumordnung ist zu beachten. Ziele der Raumordnung sind endabgewogen, so-
dass die Abwagung eines Ziels der Raumordnung nicht méglich ist.

Die Arbeitshilfe zum Abschnitt 2.3 ,Entwicklung der Versorgungsstrukturen des Einzelhandels" des
LROP vom Niedersachsischen Ministerium fir Erndhrung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
sagt dazu aus (S. 20):

JInsbesondere die Trdger der Bauleitplanung haben gemaR § 1 Absatz 4 BauGB ihre Bebauungs-
pldne so auszugestalten, dass ihre Festsetzungen keine Vorhaben ermdglichen, die eine den
LROP- Vorgaben widersprechende Agglomeration entstehen oder verfestigen lassen. Zwar ist Ein-
zelhandel, der nicht nach § 11 Abs. 3 BauNVO zu beurteilen ist, in verschiedenen Baugebietstypen
allgemein zulassig, aber die Gemeinde kann die Maglichkeiten des Stadtebaurechts nutzen und
gemal § 1 Abs. 4 bis 9 BauNVO Feindifferenzierungen vornehmen oder baugebietsbezogen Ein-

zelhandel planerisch ausschlie@en. Auf jeden Fall muss die Gemeinde die Mdéglichkeit, dass sich
eine Agglomeration im Sinne des LROP bilden kann, beriicksichtigen und darf nicht unbesehen ein
Baugebiet, in dem Einzelhandel aligemein zuldssig ist, als unbeschranktes Baugebiet ausweisen
(vgl. Urteil des BVerwG vom 10.11.2011 - 4 CN 9.10 -, BVerwGE 141, 144 = juris-Rn. 20)."

Um die Bildung einer Agglomeration im Sinne des LROPs zu verhindern und einem mdglichen
Zielverstol entgegen zu wirken, wére geboten in der Planzeichnung als Festsetzung festzuhalten,
dass Einzelhandelsbetriebe auch in GE 1 und GE 2 ausgeschlossen sind.

Abwdgung der Gemeinde: Der Anregung des Landkreises Cuxhaven folgend wird fur die im Plan-
gebiet liegenden Fldchen der Gewerbegebiete GE 1 und GE 2 Einzelhandel ausgeschlossen, da
aufgrund der verfugbaren Fldchen im GE 1 und GE 2 sowie mit Blick auf eine gemeinsame Nut-
zung mit den ndrdlich liegenden Grundsticken ansonsten nicht auszuschlieBen ist, dass sich meh-
rere Einzelhandelsbetriebe mit einer Verkaufsfldche von unter 800 m? ansiedeln und sich somit
eine Agglomeration bilden ké&nnte. Da die Fidchen bislang unbebaut sind und als Paddock, Weide
und Rasenfléche genutzt werden, wird mit dem Ausschluss von Einzelhandelsbetrieben nicht in
ausgeubte Nutzungen eingegriffen. Die Ziele des LROP zum Einzelhandel werden in der Planung
somit beachtet.

Es wird begriiRt, dass Sie sich in der Begrindung mit der Verordnung tber die Raumordnung im
Bund fiir einen landertibergreifenden Hochwasserschutz (BRPHV) auseinandergesetzt haben (Ka-
pitel 4.1 der Begriindung). Ich gebe den Hinweis, der Landkreis Cuxhaven {iber ein Kartendienst
.Starkregen und Uberschwemmung"“ verfiigt. Des Weiteren verfiigt das Geoportal des Bundesam-
tes fur Kartographie und Geodédsie ebenso (ber einen Kartendienst Starkregen
(https://geoportal.de/map.html?map=tk 04-hinweiskarte-starkregengefahren-ni). Die Begriindung
solite unter Berlicksichtigung dieser Kartendienste erganzt/konkretisiert werden, da gemaR den
Zielen 1.1.1 und 1.2.1 im Festlegungsteil unter |. Allgemeines 1. Hochwasserrisikomanagement und

2. Klimawandel und -anpassung o6ffentliche Daten bei der Priifung heranzuziehen sind.

Abwdgung der Gemeinde: Laut dem Kartendienst ,Vulnerabilitt — Gefahren durch Starkregen
und Uberschwermmmungen® des Landkreises Cuxhaven (Geoportal 2025) ist fir das Plangebiet
(rof) nur bei einem sehr selten auftretenden 100-jahrigen Regenereignis sehr kleinrGumig mit
Wassersténden von 35,3 bis 39,7 mm/ h zu rechnen. Insofem ist nicht von einem erhdhten Ge-
fahrenpotenzial fir Uberschwemmungen bei Starkregen auszugehen. Bei einem Extremereignis
- Blockregen mit 90 mm/h — sind zudem keine erhdhten Wasserstdnde zu erwarten. Im Geoportal
des Bundesamtes fur Kartographie und Geoddsie (2025) sind in der Hinweiskarte ,Starkregen® fur
das Plangebiet nur bei einem 100-jahrigen Regenereignis und damit in sehr seltenen Fdllen in
den Randbereichen erhdhte Wasserstnde zu erwarten.

Die Karte sowie die obenstehenden Ausfuhrungen wurden ergdnzend in die Begrundung aufge-
nommen, um den Belangen des Hochwasserschutzes hinreichend Rechnung zu tragen. Beson-
dere MaBnahmen zum Schutz gegen Uberschwemmungen oder Hochwasser sind aus Sicht der
Gemeinde jedoch nicht erforderlich.
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Landwirtschaftskammer Niedersachsen

Durch die vorliegende Planung wird das Ziel verfolgt, im Plangebiet weitere Gewerbeflachen fiir die
Neuansiedlung von Unternehmen zur Verfligung zu stellen.

Das Planungskonzept sieht die Errichtung groRerer Gewerbehallen fiir die Vermietung
unterschiedlich groRer Lagerflachen, den Bau und den Betrieb einer Kfz-Waschanlage mit
Waschboxen sowie ggf. weitere gewerbliche Nutzungen wie z. B. eine Kfz-Aufbereitung, Vermietung
von Anhangern, vor.

Das Plangebiet umfasst eine GréRe von rd. 2,244 ha und ist derzeit als Flache flir die Landwirtschaft
ausgewiesen und wird landwirtschaftlich als Ackerland genutzt. Durch die Planungen werden
landwirtschaftlich genutzte Flachen in Anspruch genommen und unwiederbringlich der
landwirtschaftlichen Nutzung entzogen.

Grundsatzlich wird seitens der Landwirtschaft jeder Entzug von landwirtschaftlich genutzter Flache
fur eine aulerlandwirtschaftliche Nutzung kritisch gesehen. Dies gilt insbesondere, wenn die
Flachen entsprechend dem aktuellen Flachennutzungsplan derzeit als Flachen fir die
Landwirtschaft ausgewiesen sind. Vor diesem Hintergrund besteht aus allgemeiner
landwirtschaftlicher Sicht ein besonderer Anspruch an die Planung zur abwégungsbeachtlichen
Beriicksichtigung der bauplanungsrechtlichen Bodenschutzklausel sowie der Umwidmungs-
sperrklausel (§1a (2) BauGB).

Abwdgung der Gemeinde: Die Gemeinde Schiffdorf hat den Planungsanlass und die Zielsetzung
in Kap. 4.3 der Begrindung dargelegt und die stadtebauliche Konzeption begriindet. Die Ge-
meinde Schiffdorf mdchte weitere Gewerbefldchen fur die Ansiedlung von Gewerbebetrieben be-
reitstellen und die Nutzbarkeit bestehender Gewerbe-grundstiicke verbessermn, um die Wirtschafts-
kraft zu fordermn und ArbeitsplGize vor Ort zu schaffen. Die Nutzung des im Siedlungsbereich bzw.
unmittelbar angrenzenden Fldchenpotenzials fur die stadtebauliche Entwicklung ist aus Sicht der
Gemeinde daher gerechffertigt, so dass die Inanspruchnanme landwirtschaftlicher Fidchen somit
héher gewichtet wird als der Belang zur Reduzierung des Freifldchenverrauches, der im Ergebnis
einen Verzicht auf die Ausweisung von weiterem Bauland bedeuten wlrde. Dies auch unter dem
Aspekt, dass das Grundzentrum Schiffdorf aufgrund seiner raumordnerischen Bedeutung ein Uber
die ortliche Nachfrage hinausgehendes Angebot an Arbeitsstatten und ArbeitsplGtzen bereitzustel-
len hat und Impulse fur die orliche Wirtschaft geben muss. AuBerdem ist das Plangebiet nicht als
Fldche fur die Landwirtschaft, sondern als gewerblichen Bauflche im FiGchennutzungsplan der
Gemeinde Schiffdorf ausgewiesen, so dass eine entsprechende gewerbliche Weiterentwicklung
des Bereiches auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung bereits vordefiniert wurde.

Der nérdiiche Teil des Plangebietes ist Uberdies im rechisverbindlichen Bebauungsplan Nr. 26 der
Gemeinde Schiffdorf als Gewerbegebiet (GE) festgesetzt, so dass hier mit der Weiterentwicklung
der gewerblichen Nutzungen kein Entzug landwirtschaftlicher Fidchen verbunden ist. Eine Fortset-
zung der landwirtschaftlichen Nutzung ist im sudlichen Teil des Plangebietes eigentumerseitig zu-
dem nicht mehr vorgesehen. Die Hergabe der Fidchen erfolgt daher auf Freiwilligkeit. Ferner wer-
den mit der Planung nur Béden mit geringer nattrlicher Bodenfruchtbarkeit bzw. Ertragsfanigkeit
(LBEG 2025) und damit mit geringer Bedeutung fur die Landwirtschaft betroffen.

Die vorstehende Ausfuhrungen verdeutlichen, dass die Bodenschutzklausel und die Umwidmungs-
sperklausel in der Planung hinreichend berdcksichtigt werden.

In Bereichen mit landwirtschaftlich geprégtem Gebietscharakter werden zeitweilig landwirt-
schaftliche Emissionen einwirken. Wir begriiRen daher den Hinweis, dass ortsiblich auftretende
landwirtschaftliche Immissionen (z. B. durch Giilleausbringung, Silagelagerung und Transport,
Pflanzenschutzmittelapplikationen), die im Rahmen der ordnungsgeméfien Landbewirtschaftung
von den angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzflaichen und Betrieben ausgehen kénnen, mit
Hinweis auf das gegenseitige Ricksichtnahmegebot, zu tolerieren sind. Dies gilt ebenso fir
Gerduschimmissionen im Rahmen der Bewirtschaftung der Betriebsstitten und den
bewirtschafteten Fléchen.

Abwdgung der Gemeinde: Wie in der Begrindung bereits dargelegt wird, sind landwirtschaftliche
Betrielbe mit Tierhaltung weder im Plangebiet noch in einem nach der TA Luft 2021, Anhang 7 zu
betrachtendem Umkreis von 600 m vorhanden. Demzufolge ist weder mit unzumutbaren landwirt-
schaftichen Geruchs- oder Gerduschimmissionen im Plangebiet zu rechnen noch von einer
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Einschrankung landwirtschaftlicher Betriebe hinsichtlich ihrer Betrielbsaustlbung oder Betrielbsent-
wicklung auszugehen. Die Bewirtschaftung benachbarter landwirtschafticher Fidchen wird pla-
nungsbedingt nicht eingeschrankt.

Die nérdlich des Plangebietes existierende Reitanlage liegt innerhalb des Gewerbegebietes (Be-
bauungsplan Nr. 26, Gemeinde Schiffdorf) und ist daher als gewerblicher Betrieb einzustufen. Da
dem Plangebiet und dem angrenzenden Gewerbegebieten einschl. der Reithalle nach der TA
Luft, Anhang 7 die gleiche Schutzwurdigkeit hinsichtlich méglicher Geruchsimmissionen zu zuord-
nen ist, sind planungsbedingt keine Immissionskonflikte zu erwarten.

Zudem wird in der Begrundung und der Planzeichnung bereits darauf hingewiesen, dass magliche
landwirtschaftliche Immissionen, ausgehend von der ordnungsgemdBen Bewirtschaftung der
landwirtschaftlichen Nutzfldchen in der Umgebung sowie der Nutzung der ErschlieBungsaniagen
durch landwirtschaftliche Fahrzeuge angesichts der rtdumlichen Lage im Bereich des Plangebietes
zu tolerieren sind.

Die Belange der Landwirtschaft sind somit in der Planung sachgerecht berucksichtigt worden.

Fur den gesamten Planungsbereich gehen wir davon aus, dass die notwendigen Ausgleichs- und
Kompensationsflachen im Sinne des Gebotes zum sparsamen Umgang mit Grund und Boden
bereitgestellt werden, um so den Flachenverlust fiir die Landwirtschaft zu minimieren. Diesbez{iglich
weisen wir auch auf § 1a (3) BauGB hin, dass im Sinne des §15 (3) BNatSchG Riicksicht auf
agrarstrukturelle Belange bei der Planung von Kompensationsma3nahmen genommen werden soll.
Wir bitten Sie im Rahmen der Kompensationsplanung eine auferlandwirtschaftliche
Flacheninanspruchnahme vorzuziehen und dabei die Umsetzbarkeit folgender MalRnahmen zu
prifen:

Entsiegelung von Wegen in 6ffentlichem Eigentum
Okologischer Waldumbau

Anpflanzungen auf dffentlichen Flachen
MaRnahmen durch linienhafte Landschaftselemente
MaRnahmen an Gewassemn

Abwdgung der Gemeinde: FUr die gesetzlich vorgeschriebene Kompensation planungsbedingter
Okologischer Eingriffe (§ 1 Abs. 3 BauGB, Eingriffsregelung nach Bundesnaturschutzgesetz) werden
innerhalb des Plangebietes nur die erforderlichen Fldchen in Anspruch genommen, so dass der
damit verbundene Verbrauch landwirtschaftlicher Fidchen minimiert wird. Die im Rahmen der Plo-
nung vorgesehenen KompensationsmaBnahmen tragen dabei zur kologischen Aufwertung des
Naturhaushaltes und zur Gestaltung des Landschaftsbildes bei. Darlber hinaus er-folgt ein Teil der
Kompensation extern Uber einen anerkannten Kompensationfldchenpool der NiedersGchsischen
Landesforsten sowie den Fldchenpool der Gemeinde Schiffdorf.

Industrie- und Handelskammer Elbe-Weser

Wir regen an auch fiir die Gewerbegebiete GE1 und GE2 analog des Gewerbegebietes GE3
,Einzelhandel jeder Art, GréRe und Sortiment* ebenfalls auszuschliefen. Hintergrund ist,
dass das der nérdlich anschlieRende Bebauungsplan Nr. 26 Einzelhandel nicht ausschliefit
und die Ansiedlung von Einzelhandel, auch in Hinblick auf eine mégliche gemeinsame
Nachnutzung mit den Bereichen der Grundstiicke nérdlich des Bebauungsplans Nr. 115, aus
unserer Sicht ausgeschlossen sein sollte.

Abwdgung der Gemeinde: Der Anregung folgend wird fur die im Plangebiet liegenden FlGchen
der Gewerbegebiete GE 1 und GE 2 Einzelhandel ausgeschlossen, da aufgrund der verfuglaren
Fldchen im GE 1 und GE 2 sowie im Hinblick auf eine gemeinsame Nutzung mit den ndrdlich
liegenden Grundstucken ansonsten nicht auszuschlie@en ist, dass sich mehrere Einzelhandelsbe-
fielbe mit einer Verkaufsfidche unter 800 m? ansiedeln kdnnten und sich somit eine nach dem
LROP unzuldssige Agglomeration bildet. Da die Fidchen bislang unbebaut sind und als Paddock,
Weide und Rasenfldche genutzt werden, wird mit dem Ausschluss von Einzelhandelsbetrieben
nicht in ausgeUbte Nutzungen eingegriffen.
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Seestadt Bremerhaven

die Stadt Bremerhaven bedankt sich fur die Beteiligung in dem o.g. Bauleit-
planverfahren der Gemeinde Schiffdorf, Die hier vorliegende Bauleitplanung
dient im Wesentlichen zur ErschlieRung von Gewerbeflachen fiir die Neu-
ansiedlung von Unternehmen.

Folgende Anregungen und Hinweise sollten im Rahmen des weiteren Ver-
fahrens beriicksichtigt werden:

Aufgrund der raumlichen Ndhe zum Bremerhavener Wohngebiet ,Am Dll-
mannsweg®, solite bei der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 115 darauf
geachtet werden, eine Abstandsregelung zu treffen. Das Wohngebiet istwie
ein Aligemeines Wohngebiet zu bewerten. Eine benachbarte Ausweisung
von einem Allgemeinem Wohngebiet und Gewerbe ist nach unserem Ver-
standnis planungsrechtlich nur unter dieser Voraussetzung méglich. Dies ist
unabhéngig davon zu sehen, ob die geplanten gewerblichen Nutzungen Be-
eintréchtigungen fir die Anwohnenden verursacht.

Dafiir bietet sich an, ein dhnliches Vorgehen zu wahlen wie beim Bebau-
ungsplan Nr. 26 ,Gewerbepark Schiffdorf. Somit ware diese Abstandsfla-
che im B-Plan geeignet abzusichern, verbunden mit der Einkiirzung der FIa-
che fur die gewerbliche Nutzung.

Abwdgung der Gemeinde: Im rechisverbindiichen Bebauungsplan Nr. 26 ,Gewerbegebiet Schiff-
dorf* der Gemeinde Schiffdorf ist im Westen der Gewerbefldchen eine 55,00 m breite Fidche fur
MaRnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natfur und Landschaft festgesetzt wor-
den, so dass sich ein entsprechender Abstand zum westlich liegenden Wohngebiet ,Dullmanns-
weg" ergiot.

Da in der Planzeichnung des Bebauungsplanes Nr. 115 ,Gewerbegebiet stdlich des Gewerbe-
parks", Gemeinde Schiffdorf im Westen des geplanten Gewerbegebietes ebenfalls eine 55,00 m
fiefe AbstandsflGche in Form einer Fidche fur das Anpflanzen von Bumen und Str&uchern sowie
sonstigen Bepflanzungen festgesetzt wird, rickt die gewerbliche Nutzung kunftig nicht ndher an
das Wohngebiet ,Dullmannsweg*® heran als die Gewerbebetriebe im Bebauungsplan Nr. 26. Inso-
femn ist die vonseiten der Seestadt Bremerhaven angeregte Kurzung der Gewerbefldche im Plan-
gebiet zur Wahrung eines Abstandes analog dem Bebauungsplan Nr. 26 nicht erforderlich.

Durch die im Bereich der FlGche fur das Anpflanzen von Bumen und StrGuchern sowie sonstigen
Bepflanzungen vorgesehenen Gehdlzpflanzungen, die Anlage einer naturnahen Regenrickhal-
tung und die Entwicklung einer extensiv genutzten Bluhwiese erfolgt Uberdies eine Eingrunung und
landschaftliche Einbindung des Plangebietes in Richtung der Wohnbebauung am Dulmannsweg,
SO dass negative Auswirkungen auf die Wohnnutzungen planungsbedingt nicht zu erwarten sind.
Dies auch unter dem Aspekt, dass in der fur die Planung ersteliten Schalltechnischen Untersuchung
(fed GmbH 05.2025) keine unzumutbaren Larmbelastungen flr die Wohnbebauung am Dull-
mannsweg ermittelt wurden.

Zusammenfassende Erkidrung nach § 10 a Abs. 1 BauGB 11



GEMEINDE SCHIFFDORF B-PLAN NR. 115 "GEWERBEGEBIET SUDLICH DES GEWERBEPARKS"

Wasserverband Weserminde

Um den Verbrauch von wertvollem Trinkwasser (auch vor dem Hintergrund des Klimawandels
mit zunehmend anhaltenden Trockenzeiten in den zuriickliegenden Jahren) zu begrenzen,
sollte das Regenwasser durch z. B. Bau eine Zisterne (min. 2 m?) zur Gartenbewasserung ge-
nutzt werden. Dies sollte in der textlichen Festsetzung des Bebauungsplanes mit aufgenommen
werden.

Abwdgung der Gemeinde: Der Hinweis wird nicht berlcksichtigt. Aufgrund der Nutzungsstrukturen
sowie der in den Gewerbegebieten zul@ssigen bebaubaren Fidchen ist davon auszugehen, dass
keine gréReren Gartenfldchen angelegt werden. Die ggf. notwendigen BewdsserungsmaBnah-
men fUr die Erhaltung junger Gehdlzpflanzungen wird zeitlich auf die Anwuchsphase beschrankt
sein, so dass keine Ubermdlige oder dauerhafte Verwendung von Trinkwasser zu erwarten ist.

Schiffdorf, den 08.10.2025

gez. Warner (L.Ss)

BUrgermeister

Zusammenfassende Erkidrung nach § 10 a Abs. 1 BauGB 12
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Textfeld
gez. Wärner                                                                               (L.S.)




